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	Private Dart Liga

Ligasekretär Herr R. Forke                                                   

Karrenbergstr. 11

86470 Thannhausen

                                                                                                     Kammeltal, den 31.10.2006

                                                                                                     Unser Zeichen: RB02/06PDL

Zur Frage der Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen bzw. Sportveranstaltungen an stillen Feiertagen.

Rechtslage Bayern, Baden- Württemberg

Sehr geehrter Herr Forke,

auf Ihre Anfrage vom 30.10.2006 zu oben genannter Fragestellung ist grundlegend folgendes mitzuteilen:

1. Stille Feiertage

Stille Feiertage in Bayern sind nach § 3 BayFTG (Bayerisches Feiertagsgesetz):

- Aschermittwoch,

- Gründonnerstag,

- Karfreitag,

- Allerheiligen,

- der 2. Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag,

- Totensonntag,

- Buß- und Bettag,

- Heiliger Abend (ab 14:00 Uhr).

In Baden- Württemberg gibt es keine gesetzlich definierten stillen Feiertage. 

2. Rechtslage zu Öffentlichen Veranstaltungen:

Bayern:

In Bayern sind an den oben genannten stillen Feiertagen öffentliche Veranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen entsprechende Charakter gewährt ist. 

Der Charakter des Tages ist dabei grundsätzlich bei Unterhaltungsveranstaltungen und Tanzveranstaltungen nicht gewährt. 

Um Öffentliche Veranstaltungen handelt es sich, wenn der Zutritt zur Veranstaltung nicht auf einen namentlich oder sonst individuell bezeichneten Personenkreis beschränkt ist. Ob die Veranstalter die Veranstaltung als öffentlich oder nichtöffentlich (geschlossen) bezeichnen ist dabei unerheblich. 

Bei einer Vereinsveranstaltung ist maßgebliches Kriterium, ob ausschließlich die Vereinsmitglieder Zugang zur Veranstaltung haben (dann nichtöffentlich) oder wahllos andere Personen teilnehmen können (dann öffentlich).

Nach Art. 3 Absatz 2 BayFTG sind an stillen Feiertagen, mit Ausnahme von Karfreitag und Buß- und Bettag, allerdings Sportveranstaltungen erlaubt.

Zusammenfassung:

Bei Ligaspielen der PDL, zu denen ausschließlich die namentlich auf der Spielerliste benannten Spieler Zugang haben, handelt es sich schon nicht um eine öffentliche Veranstaltung. 

Bei Dartturnieren, zu denen öffentlich z.B. per Faxrundschreiben oder Ausschreibung im Internet eingeladen wird, handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung. 

Zudem handelt es sich bei Dart um eine Sportveranstaltung. 

Ligaspiele können deshalb, unter der Voraussetzung, dass keine Gäste (nicht für die Mannschaft gemeldete Personen) an den Spielen teilnehmen (auch Zuschauen reicht für eine Teilnahme aus!!!) an allen stillen Feiertagen stattfinden. 

Das heißt, sofern das Ligaspiel in einem Raum stattfindet, in dem sich andere Gäste (1 Gast reicht aus!) aufhalten (was wohl bei den meisten Gaststätten im PDL- Betrieb so ist), darf ein Ligaspiel auf keinen Fall an einem Karfreitag oder am Buß- und Bettag stattfinden. 

Dartturniere (siehe oben) dürfen am Karfreitag oder am Buß- und Bettag nie stattfinden.  

An anderen stillen Feiertagen, auch wie morgen Allerheiligen, dürfen Ligaspiele sowie Turniere als Sportveranstaltung stattfinden. 

Sollte es in der Vergangenheit Probleme mit der Polizei oder dem Ordnungsamt gegeben haben, liegt es wohl daran, dass diese Behörden Dart nicht als Sport klassifizieren. 

Dart ist aber Sport, darauf sollte man sich berufen. 

Verboten sind:

Karfreitag und Buß- und Bettag: alle öffentlichen Sportveranstaltungen

Baden- Württemberg:

Die Einordnung in „öffentlich“ und „nichtöffentlich“ entspricht der in Bayern. 

Also: Ligaspiele, zu denen nur gemeldete Spieler Zugang haben = nichtöffentlich

Ligaspiele zu denen andere Personen Zugang haben und Turniere = öffentlich

Verboten sind: 

Karfreitag: alle öffentlichen Sportveranstaltungen

Totengedenktag (Sonntag vor dem 1. Advent): alle öffentlichen Sportveranstaltungen bis 13 Uhr.

Ostersonntag, Pfingstsonntag, Fronleichnam und 1. Weihnachtsfeiertag: öffentliche Sportveranstaltungen bis 11 Uhr. 

An den übrigen Tagen der Karwoche (Palmsonntag bis Karsamstag), am Ostersonntag, Pfingstsonntag, an Fronleichnam, am Volkstrauertag (2. Sonntag vor 1. Advent) und am Ersten Weihnachtsfeiertag können öffentliche Veranstaltungen zudem insgesamt von der Kreispolizeibehörde verboten werden. 

Um hier auf Nummer Sicher zu gehen, empfiehlt es sich, bei der Ortspolizeibehörde nachzufragen. 

Für Bayern gibt es diese (und weitere für Gaststätten relevante) Informationen im Internet unter: www.coburg.ihk.de/downloads/Merkblatt_Gaststaettengewerbe.pdf

In Baden- Württemberg können die Vorschriften über die Staatliche Gewerbeaufsicht Baden-Württemberg bezogen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Langer

Rechtsanwältin

Anlage: Merblatt zum Aushang in Gaststätten
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